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Vorgaben der EU- die beihilferechtlichen Grenzen der AGVO

→ Mehrkosten im Vergleich zu konventionellen
Erzeugungsanlagen für 

➢ Bau, Erweiterung, Modernisierung einer oder 
mehrerer Erzeugungseinheiten

Erzeugungsanlagen

→ Investitionskosten

Verteilnetze

Förderquote  ≤ 45 %
KMU-Bonus:  20 % (kleine Unternehmen)

10 %  (mittlere Unternehmen)

Förderbetrag = Investitionskosten abzgl.     
Betriebsgewinn

Beihilferechtliche Höchstgrenzen



Fördermittel für Wärmenetze, Wärmeerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien

Bund Land (EU) 



Kommunalrichtlinie - Schwerpunkt Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung

Förderquote (FQ) FQ für 
Finanzschwache 

Kommunen

Bis 31.12.2023 90 % 100 %

Ab 01.01.2024 60 % 80 %

Antragsteller
Kommunen und kommunale 

Zusammenschlüsse

❖ Aktuell prioritäre Bearbeitung – ca. 5 Monate bis 
Zuwendungsbescheid o. Antrag auf vorzeitigen Beginn

➢ Förderausschlüsse:

• vorliegendes Fokus- oder 
Klimaschutzteilkonzept im Bereich 
Wärme- und Kältenutzung auf 
Gemeinde– oder Landkreisebene

• Bereits erstellte Wärmepläne

• Gesetzliche Pflicht zur Erstellung von 
kommunalen Wärmeplänen z.B. Baden-
Württemberg



Inhalte der Kommunalen Wärmeplanung

➢ Förderfähige Maßnahmen:
(Grundlagenermittlung angelehnt an die LP 1 der HOAI)

• Erstellung kommunaler Wärmepläne durch 
externe fachkundige Dienstleister (nicht 
gedeckelt)

• Organisation und Durchführung der 
Akteursbeteiligung (max. 10.000 €)

• Begleitende Öffentlichkeitsarbeit (max. 5.000 €)

• Endredaktion und Druck (max. 5.000 €)

Bezugspunkt: Gesamte Kommune !!



Bundesförderung effiziente Wärmenetze

Förderung Wärmenetze (BAFA)

➢ Antragstellung bis zum 14.09.2022! 

➢ Gestellte Anträge gelten weiterhin

➢ Wechsel zur BEW unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Antrag möglich - bis 
spätestens 15.03.2023 

➢ Gültig für Wärmenetze mit ≥ 100 Abnahmestellen 
oder ≥ 3 GWh eingespeister Wärmemenge

Wärmenetzsysteme 4.0 
(WSN 4.0)

➢ Antragstellung ab dem 15.09.2022!

➢ Ablösung des bisherigen Programms 
Wärmenetzsysteme WSN 4.0 

➢ Gültig für Wärmenetze mit > 16 Gebäuden 
oder > 100 Wohneinheiten

Bundesförderung effiziente 
Wärmenetze (BEW)



Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW)

Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW)

Kommunen (wirtschaftlich tätig)

Unternehmen

Kommunale Eigenbetriebe und 
Unternehmen

Kommunale Zweckverbände

Vereine, Genossenschaften

50 %

40 %

40 %

1 Ct./kWhth

max. 9,2 Ct./kWhth



Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure- HOAI

✓ Anerkennung der kommunalen Wärmeplanung im Rahmen der 
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)möglich 

Kommunale Wärmeplanung (KRL)

BEW - Modul 1

BEW - Modul 2 u./o. 3



Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) - Transformationspläne und Machbarkeitsstudien (Modul 1)

➢ Umbau bestehender Wärmenetzsysteme 
hin zur Treibhausgasneutralität bis 2045

Transformationspläne für 
Bestandsnetze

➢ Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit eines 
neuen Wärmenetzes mit 75 % Mindestanteil 
Erneuerbarer Energien und Abwärme

Machbarkeitsstudien für Neubau 
eines Wärmenetzes

➢ Nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 50 % der 
förderfähigen Ausgaben – max. 2 Mio. €

• Erstellung Machbarkeitsstudie bzw. Transformationsplan
• Planungsleistungen- und unterlagen der 

Leistungsphasen der HOAI 1-4 (Grundlagenermittlung 
bis Genehmigungsplanung)

➢ Bewilligungszeitraum 12 Monate (Verlängerung auf 
Antrag für 12 Monate möglich)

➢ Vorfinanzierung notwendig! - Auszahlung erfolgt erst 
nach Durchführung und Verwendungsnachweis 



Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) - Neubau und Transformation von Wärmenetzen auf Basis EE

Transformation Bestandsnetz
(Treibhausgasneutralität bis 2045)

Neubau eines Wärmenetzes
(Wärme ≥ 75 % aus EE und Abwärme)

➢ Investitionszuschuss in Höhe von 40 % der 
förderfähigen Ausgaben – max. 100 Mio. € pro Antrag, 
begrenzt auf die ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke

• Systemische Förderung der Installation der 
Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeverteilung und -
übergabe in den Gebäuden

• Leistungsphasen der HOAI 5-8 (Ausführungsplanung bis 
Bauüberwachung)

➢ 1 Antrag -Bewilligungszeitraum 48 Monate 
(Verlängerung auf Antrag um 24 Monate möglich) oder  
mehrere Anträge in Maßnahmenpaketen á 4 Jahren

➢ Vorfinanzierung notwendig! – Abrechnung und 
Auszahlung erfolgt jährlich nach Verwendungsnachweis! 

Fördervoraussetzung: Vorlage Transformationsplans/ 
Machbarkeitsstudie aus Modul 1 o. vergleichbare 
Studie /Plan mit Mindestinhalten und Aufbau



Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) - Einzelmaßnahmen zur Transformation von Bestandsnetzen

• Solarthermieanlagen
• Wärmepumpen
• Biomassekessel
• Wärmespeicher
• Rohrleitungen für den Anschluss von EE-

Erzeugern und die Integration von Abwärme 
sowie für die Erweiterung von Wärmenetzen

• Wärmeübergabestationen

Einzelmaßnahmen

➢ Investitionszuschuss in Höhe von 40 % der förderfähigen 
Ausgaben – max. 100 Mio. € pro Antrag, begrenzt auf die 
ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke

➢ Förderung erst nach Vorlage eines Zielbildes eines 
dekarbonisierten Wärmenetzes bzw. eines 
Transformationsplans und durchgeführten ersten 
Maßnahmenpaketes

➢ Bewilligungszeitraum 24 Monate (Verlängerung auf Antrag 
um 12 Monate möglich)

➢ Vorfinanzierung notwendig! – Abrechnung und Auszahlung 
erfolgt Durchführung u.  Verwendungsnachweis! 



Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) - Betriebskostenförderung in neuen und transformierten Wärmenetzen

Wärmepumpen (SCOP ≥ 2,5)Solarthermieanlagen

➢ Betriebskostenzuschuss für Solarthermieanlagen und strombetriebene Wärmepumpen 
➢ Max. 100 Mio. € pro Antrag, begrenzt auf die ermittelte Wirtschaftlichkeitslücke
➢ Förderung der Anlage nach der BEW (Modul 2 oder 3) ist Voraussetzung 

➢ Bewilligungszeitraum 10 Jahre nach Inbetriebnahme – Auszahlung erfolgt nach Kalenderjahren (Stichtag 31.12. 
des Jahres ) 

1 Ct./ kWhth

max. 9,2 Ct./ kWhth max. 3 Ct./kWhth

Versorgung mit 
Netzdurchleitung

Versorgung ohne 
Netzdurchleitung



Bundesförderung für Wärmenetze – Wann greift welche Förderung?

Bundesförderung für effiziente 
Gebäude

Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze

Förderung von 
Wärmenetzen 

> 16 Gebäuden oder > 100 WE

< 16 Gebäuden oder < 100 WE

!!! BEG und BEW ergänzen sich gegenseitig !! 



Bundesförderung effiziente Gebäude 

Bundesförderung für effiziente Gebäude



Bundesförderung effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen

• Bis zu 40 % Zuschuss (BAFA) für 
Wärmenetzanschlüsse, 30 % 
Errichtung von Gebäudenetzen

• Förderfähige Kosten für 
Wohngebäude auf max. 600.000 
Euro pro Wohneinheit und Jahr 
begrenzt

• maximal förderfähige Kosten auf
5 Mio. Euro pro Nichtwohngebäude
begrenzt - 1.000 € pro Quadratmeter    
Nettogrundfläche 

• Antragstellung VOR Beginn der 
Sanierungsmaßnahme (Abschluss 
von Leistungs- o. Kaufverträgen)

• !ABER: Vorfinanzierung der Kosten 
notwendig



➢

➢
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✓

Zusammenfassung

Ziel: Treibhausgasneutralität bis 2045 (DE), 2040 in M-V

Reduktionsziele laut Klimaschutzgesetz bis 2030:
-31 % Gebäudesektor

-58 % Energiewirtschaft



Vielen Dank für Ihr Interesse
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